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Korrektur von Steuerbescheiden
Die einzelnen Korrekturvorschriften

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012

� Korrektur wegen neuer Tatsachen, § 173 AO
(T/L § 21 Rz. 404 – 419)

• rechtserhebliche Tatsachen oder Beweismittel 
• werden nachträglich bekannt
• bei Änderung zu Gunsten: kein grobes Verschulden am nachträglichen 
bekannt werden

• bei Änderung zu Lasten: keine Verletzung der Ermittlungspflicht
• keine Änderungssperre gem. § 173 II AO 

� Korrektur wegen widerstreitender Tatsachen, § 174 AO
(T/L § 21 Rz. 420 – 435)

• positiver Widerstreit (Abs. 1 und 2) 
• negativer Widerstreit (Abs. 3) 
• Folgekorrektur (Abs. 4) 
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Korrektur von Steuerbescheiden
Die einzelnen Korrekturvorschriften

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012

� Korrektur bei Änderung eines Grundlagenbescheids, § 175 I N r. 1 AO
(T/L § 21 Rz. 436) 

� Korrektur wegen rückwirkenden Ereignisses, § 175 I Nr. 2 AO
(T/L § 21 Rz. 437 – 446)

• Ereignis 
• Mit Wirkung für die Vergangenheit:

Beispiele: zivilrechtliche Rückwirkung; Gerichtsentscheidungen mit rück-
wirkender Bindung, auflösende Bedingung, nachträgliche Änderung von Ein-
maltatbeständen

Beachte: § 175 I Nr. 2 AO ist lex generalis zu § 17 UStG oder § 16 GrEStG
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Korrektur von Steuerbescheiden
Vertrauensschutz nach § 176 AO

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012

Einschränkung der Korrekturbefugnis:

� Nichtigkeitsfeststellung eines Gesetzes durch das Bundesverfassungsgericht

� Vorwurf der Verfassungswidrigkeit durch oberstes Bundesgericht

� Rechtsprechungsänderungen durch oberste Bundesgerichte dürfen sich nicht zu
Lasten des Steuerpflichtigen auswirken

� Bestand von allgemeinen Verwaltungsvorschriften
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Korrektur von Steuerbescheiden
Saldierung „materieller Fehler“(§ 177 AO)

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012

= Bei punktueller Korrektur gem. §§ 172 – 175 AO können gegenläufige materielle
Fehler für die keine eigenen Korrekturvorschriften eingreifen, korrigiert werden,
soweit die Änderung reicht.

Beispiel: a) b)
Bisheriger Steuerfestsetzung 10.000 10.000
Änderung gem. § 173 I Nr. 1 AO +  2.000 +  2.000
Materieller Fehler - 1.000 - 3.000

Steuerfestsetzung nach Änderung     11.000 Änderung           
unterbleibt 
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Beispielsfall:

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

A ist seit Jahren Eigentümer eines Mehrfamilienhauses. In seiner
Einkommensteuererklärung für 08 (Anlage V + V) hat er versehentlich die Spalte
"Schuldzinsen" nicht ausgefüllt. Das Finanzamt hat die Einkünfte aus der
Vermietung des Hauses daraufhin wie von A erklärt übernommen und
dementsprechend den ESt-Bescheid 08 am 10.9.09 erlassen. Anfang Januar 10
bemerkt A, dass die Schuldzinsen als Werbungskosten nicht berücksichtigt
worden sind und beantragt die Änderung des Steuerbescheides.
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Beispielsfall:

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Professor W hat im Jahr 08 für seine Habilitationsschrift einen mit 10.000 €
dotierten Geldpreis erhalten. In einer Anlage zur Einkommensteuer-erklärung 08
führt er aus: "Geldpreis über 10.000 €; einmaliger Zufluss, der keiner Steuerpflicht
unterfällt". Das Finanzamt veranlagt daraufhin die ESt 08 endgültig, ohne den
Geldpreis zu erfassen. Nachdem ein Schreiben des Bundesministers der
Finanzen zur Besteuerung von Geldpreisen ergangen ist, kommen dem
Sachbearbeiter Zweifel an der Behandlung des Steuerfalls. Er möchte den ESt-
Bescheid 08 ändern und die 10.000 € als Einkünfte aus selbständiger Arbeit
ansetzen.
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Beispielsfall:

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Unternehmer U hatte per 30.6.08 sein Einzelunternehmen veräußert. Der
steuerliche Veräußerungsgewinn i.S.d. § 16 I Nr. 1 EStG betrug 500.000 €. Auf
dieser Basis setzte das Finanzamt gegen U die Einkommensteuer 08
bestandskräftig fest. Käufer K hatte den vertraglich geschuldeten Kaufpreis
allerdings nicht sofort in voller Höhe bezahlt, so dass noch ein Restkaufpreis i.H.v.
200.000 € offenblieb. Im Jahr 10 gerät der wenig geschäftstüchtige K in die
Insolvenz, so dass die Restforderung uneinbringlich wird. Welche steuerlichen
Rechtsfolgen ergeben sich für U?

Literaturhinweis
BFH GrS BStBl. II 1993, 897 ff.; Strubinger, DStR 1996, 292; Schäfer, StBp. 1997,
66 ff., 101 ff.
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Beispielsfall:

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

A hat seine Einkommensteuererklärung für den Veranlagungszeitraum 08 im April
09 eingereicht. Im Oktober 2009 reicht er eine Bescheinigung über auf die
Einkommenssteuer gemäß § 36 II 2 Nr. 2 EStG anrechenbare
Kapitalertragssteuer i.H.v. 400 € nach, die er ursprünglich versehentlich nicht mit
eingereicht hatte.

Kann A die Berücksichtigung der anrechenbaren Kapitalertragssteuer verlangen?
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Vollstreckungsverfahren
Handlungsmöglichkeiten der Finanzverwaltung

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Vollstreckungsverfahren
Ziel: Beitreibung der Forderungen aus 

dem Steuerschuldverhältnis

Anregung aufsichtsrechtlicher 
Maßnahmen

Ziel: Hoheitliche Beendigung der 
selbständigen Tätigkeit des Schuldners

Beispiel: Bei Gewerbetreibenden Mitteilung
an die Gewerbebehörden; diese wiederum
prüft, ob sie gemäß § 35 GewO gegen den
Steuerpflichtigen vorgeht bzw. eine etwaige
Genehmigung widerruft und § 15 GewO
anwendet. Voraussetzung jeweils: gewerbe-
rechtliche Unzuverlässigkeit des Steuer-
pflichtigen, die sich vor allem aus dem
Nichterfüllen steuerlicher Pflichten ergeben
kann

Einzelzwangs-
Vollstreckung

(§§ 249 ff. AO)

Grundsatz der 
Selbstexekution

Flankierung durch 
AnfG bei Ver-

mögensverschie-
bungen

Gesamt-
vollstreckung

(§ 251 II AO i.V.m. 
InsO)

Kollektives Verfahren 
unter Beteiligung von 

Insolvenzgericht, 
Insolvenzverwalter 

und Gläubigern; keine 
Verfahrensherrschaft 
der Finanzbehörde!
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Einzelzwangsvollstreckung
Grundsatz der Selbstexekution von Verwaltungsakten

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012

� § 249 AO: Der Steuergläubiger vollstreckt seine Ansprüche selbst; Vollstreckungs-
behörden sind die Finanz- und Hauptzollämter; ferner werden auch
Duldungsansprüche nach dem AnfG von der Finanzbehörde einseitig durchgesetzt
(vgl. § 191 AO).

= Grundsatz der Selbstexekution (anders für private Gläubiger: sie müssen die
staatlichen Vollstreckungsorgane mit der Vollstreckung von Titeln beauftragen!)

Ausnahme bzw. Einschränkungen

- Ersatzzwangshaft (§ 334)

- Anordnung der Durchsuchung von Wohn- und Geschäfsräumen (§ 287 IV AO)

- Haft zur Erzwingung der Abgabe der eidesstattlichen Versicherung (§ 284 VIII AO)

- Vollstreckung in unbewegliche Vermögensgegenstände (§ 322 AO, s. vor allem § 322 I
2, 3 AO: die justizbehördlichen Vollstreckungsorgane haben kein Prüfungsrecht
hinsichtlich der Voraussetzungen der Vollstreckung)
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Einzelzwangsvollstreckung
Vollstreckungstitel und vollstreckbare Regelungen

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012

Steuerverwaltungsakt (§ 251 I 1 AO) 
Steueranmeldung (§ 251 I 2 AO)

Eintragung in die Insolvenztabelle 
(§ 251 II 2 AO iVm § 201 II InsO)

Steuerverwaltungsakt (§ 251 I 1 AO) 

„Forderung einer Geldleistung“
„Forderung einer sonstigen 

Handlung, einer Duldung oder 
eines Unterlassens“

Vollstreckung in das Vermögen des Voll-
streckungsschuldners zur Befriedigung 
des Steueranspruchs (§§ 259 ff. AO)

Erzwingung des Tun, Dulden oder 
Unterlassens (§§ 328 ff. AO)
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Einzelzwangsvollstreckung
Allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012

� Vollstreckbarer, d.h. vollziehbarer, Titel

Beachte: Rechtsbehelfe gegen Steuerverwaltungsakte haben keinen
Suspensiveffekt (§ 361 I AO)

� Fälligkeit

� Aufforderung zur Leistung (Leistungsgebot), die allerdings mit dem
Verwaltungsakt durchaus verbunden werden kann

� (Gesonderte) Mahnung ist nicht erforderlich (vgl. § 259 I 1 AO: „soll“ gemahnt
werden)
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Einzelzwangsvollstreckung
Vollstreckung wegen Geldforderungen ….

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Prof. Dr. Roman Seer / Dr. Marcel Krumm

� Finanzbehörde durch ei-
genen Vollziehungsbeamten

� Vollstreckung erfolgt durch 
Pfändung

� Verwertung grds. durch 
Versteigerung

� Abnahme der 
eidesstattlichen Versicherung

… in Forderungen und 
sonstige Vermögens-

gegenstände
... in bewegliche Sachen … in Grundbesitz

� durch Finanzbehörde 

� Vollstreckung erfolgt 
durch Pfändung der For-
derung

� Verwertung erfolgt durch 
Einziehung der Forderung

� durch Grundbuchamt bei 
Eintragung einer 
Sicherungshypothek

� durch Vollstreckungs-
gericht (AG, in dessen Be-
zirk das Grundstücks 
belegen ist) bei Zwangs-
versteigerung oder Zwangs-
verwaltung

DAI Fortbildungsseminar Unternehmensnachfolge | Heusenstamm | 16. Dezember 2011
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Einzelzwangsvollstreckung
in Forderungen

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012

Finanzbehörde
Vollstreckungs-

schuldner

Drittschuldner

� Pfändung der Forderung des Vollstreckungsschuldners 
gegen den Drittschuldner

� Pfandrecht an der Forderung entsteht (= Verwertungs-
recht)

� Einziehung der gepfändeten Forderung

� Die Finanzbehörde kann die Forderung im eigenen Namen 
geltend machen (nach Maßgabe der Vorschriften, die auch 
zwischen dem Vollstreckungsschuldner und dem Drittschuldner 
gelten, also in der Regel im Klagewege vor den ordentlichen 
Gerichten)
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Einzelzwangsvollstreckung - Rechtsschutz

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Prof. Dr. Roman Seer / Dr. Marcel Krumm

Rechtsschutz gegen 
Vollstrechungs-

maßnahmen

Einwendungen 
gegen den 

Vollstreckungs-
titel (selbst)

… sind mit den 
Rechtsbehelfen, die 

außerhalb des 
Vollstreckungsver-
fahrens gegen den 
Titel bestehen, zu 

verfolgen      
(§ 256 AO)

(AO kennt keine 
Vollstreckungsgegen-
klage vgl. § 767 ZPO)

Beseitigung der 
Vollstreckbarkeit 
des Vollstreck-

ungstitels

Antrag auf 
Aussetzung der 

Vollziehung

1. § 361 IV AO

2. 69 III FGO

Sofern Vollstreck-
ungsmaßnahme VA ist 

als einheitlicher 
Rechtsbegelf Ein-
spruch / Anfech-

tungsklage gegeben; 
ferner Aussetzung der 

Vollziehung

Rechtsschutz vor Be-
ginn der Vollstreckung 

idR unzulässig; nur 
ausnahmsweise über 

eV (§ 114 FGO)

Rechtsbehelfe der ZPO, wenn Ausführung durch 
Justizorgan (z.B. bei Immobiliar-ZV)

- Ein Dritter hat ein die 
Veräußerung hindern-

des Recht (z.B. 
Eigentum) durch 

Vollstreckungsgegen-
klage vor Zivilgericht 
geltend zu machen 

(§ 262 AO iVm § 767 
ZPO)

- Vorzugsweise 
Befriedigung 
= § 293 AO
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Einzelzwangsvollstreckung
Rechtsschutzebenen

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012

Beispiel: Der gegen A erlassene Steuerbescheid ist formell bestandskräftig geworden, 
steht aber unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Nach Auffassung des A besteht die 
Steuerschuld nicht. Nachdem A nicht zahlt, pfändet der Gerichtsvollzieher das Auto 
des A:

� Einspruch gegen Steuerbescheid � unzulässig, da Einspruchsfrist verstrichen

� Änderungsantrag nach § 164 II AO –> zulässig und ggfs. auch begründet

� Antrag auf Aussetzung der Vollziehung � unzulässig, da Einspruch nicht zulässig

� Einspruch gegen Pfändung (= VA) unzulässig, da A keine Einwendungen gegen die 
Vollstreckung vorbringen kann; der Umstand, dass A einen (ggfs. erfolgreichen) 
Änderungsantrag nach § 164 II AO stellt, ist irrelevant (§ 256 AO)
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Einzelzwangsvollstreckung
in Forderungen

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012

Finanzbehörde
Vollstreckungs-

schuldner

Dritter

� Einspruch des Dritten gegen die Pfändung (=VA) 
ist zulässig, aber unbegründet, da eine Pfändung 
lediglich voraussetzt, dass der Vollstreckungs-
schuldner Gewahrsam hat (mehr prüft der Vollzieh-
ungsbeamte nicht)

� Vollstreckungsgegenklage nach § 262 AO i.V.m. §
767 ZPO hat hingegen Erfolg, da das Eigentum ein 
die Veräußerung hinderndes Recht darstellt (voraus-
gesetzt, das Eigentum wurde nicht anfechtbar er-
langt)

Pfändung Gewahrsam

Eigentum
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Gesamtvollstreckung – Verhältnis InsO u. AO

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

� Vorinsolvenzliche Wechselwirkung zwischen Einzelzwangsv ollstreckung und InsO:

- die Anfechtbarkeit von erfolgreichen Einzelzwangsvollstreckungsmaßnahmen als sog. 
Inkongruente Deckung nach § 131 InsO macht die Einzelzwangsvollstreckung „unattraktiv“ 
und führt zu schnellen Insolvenzanträgen der Finanzbehörden

� Handlungsrahmen der Finanzverwaltung:

- Stellung eines Insolvenzantrages? (Insolvenzantrag ist kein VA, daher Rechtsschutz über
§ 114 FGO)

- Teilnahme am Insolvenzverfahren und Wahrnehmung der Gläubigerrechte, Problem:
Gesetzliches Steuerungsprogramm für Entscheidungen der Finanzbehörde, insbesondere im
Zusammenhang mit Sanierungsmaßnahmen)

� Materielle Aspekte der Steuerforderung in der Insol venz

- Unterscheidung zwischen Insolvenzforderung i.S.v. § 38 InsO (nur anteilige Befriedigung) 
und Masseverbindlichkeit i.S.v. § 55 InsO (grds. volle Befriedigung, sofern nicht 
Masseunzulänglichkeit)

- Seit 1.1.1999 existiert kein materielles Fiskalvorrecht mehr!
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Einzelzwangsvollstreckung
Tun, Dulden oder Unterlassen

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012

Steuerverwaltungsakt 
(§ 251 I 1 AO) 

„Forderung einer sonstigen 
Handlung, einer Duldung oder 

eines Unterlassens“

Zwangeld und ggfs. 
Ersatzzwangshaft

Ersatzvornahme bei 
vertretbaren Hand-

lungen
Unmittelbarer Zwang
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Steueraufsicht

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012

= jede Beaufsichtigung des Steuerpflichtigen durch die Finanzbehörde zur
Erfüllung des Auftrags des § 85 AO

Allgemeine :

Außenprüfung (T/L § 21 Rz. 225 - 252)
� Umfassende und intensive Prüfung und Ermittlung aller steuerlichen
Verhältnisse im Anschluss an die Steuerfestsetzung

Besondere :

• Zollamtliche Überwachung, §§ 209 ff. AO   (T/L § 21 Rz. 258)
• Umsatzsteuernachschau, § 27b UStG (T/L, § 21 Rz. 259)
� Gegenwartsbezogene, laufende Überwachung des Steuerpflichtigen;
Steueraufsicht als dauernder Zustand
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Außenprüfung

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012

I. Prüfungsanordnung = Verwaltungsakt (§ 196 AO)

• Gewerbetreibende, Freiberufler, Land- und Forstwirte, § 193 I AO

• Steuerentrichtungspflichtige, § 193 II Nr. 1 AO 
(z.B. Arbeitgeber, Banken wegen des Steuerabzugs)

• Sonstige, § 193 II Nr. 2 AO (z.B. bei umfangreicher 
Vermögensverwaltung)

���� Ermessen (eingeschränkt durch BpO v. 15.3.2000, BStBl.2000, 368 )



23

Außenprüfung

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012

II.    Ablauf

• Ausweispflicht (§ 198 AO)

• Prüfungsbeginn wird aktenkundig gemacht 
(Folgen: §§ 171 IV, 371 II Nr. 1a AO)

• Betretens- und Besichtigungsrecht, § 200 III 2, 3 AO

• Lfd. Unterrichtung des Steuerpflichtigen über Prüfungsfeststellungen 
(§ 199 II AO)

• Schlussbesprechung mit Möglichkeit zur tatsächlichen Verständigung  
(§ 201 AO)

• Prüfungsbericht (§ 202 AO
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Tatsächliche Verständigung

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012

Verständigung betrifft regelmäßig bereits verwirkli chte Zeiträume 
(retrospektive Wirkung)

über den Sachverhalt
zulässig wenn

- Sachverhalt nicht, nur erschwert
oder nur unter erheblichem, unange-
messenem Aufwand ermittelbar ist
und

- keine offensichtlich unzutreffende
Besteuerung erfolgt

über das Recht
= grundsätzlich unzulässig

aber zulässig über Schätzung und 
Bewertungen!
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Tatsächliche Verständigung

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012

Treu und Glauben
so die Rspr., die aber letztlich
Vertrags-regeln anwendet

(BFH BStBl. II 1991, 43; 1996, 625;
2004, 975, 979; BMF v. 30.7.2008,
BStBl. I 2008, 831)

Öffentlich-rechtlicher 
Vertrag

so die herrschende Lehre

Grundsatzstreit:
Zulässigkeit öffentlich-rechtlicher
Verträge als Handlungsform im
Steuerrecht!

Bindungswirkung
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Verbindliche Auskunft (§ 89 Abs. 2 AO)

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012

Ausgangsproblem:

1. Der Stpfl. plant eine Disposition und prüft, ob und inwieweit diese Disposition 
steuerrechtliche Relevanz hat � Normauslegung- und Subsumtion durch den Stpfl.

2. Verwirklichung der Disposition

3. Steuerverwaltungsverfahren: Die FB ermittelt den Sachverhalt, legt die Norm aus und 
subsumiert den Sachverhalt hierunter; sodann Umsetzung mittels Steuerverwaltungsakt

� Der Stpfl. trägt das Auslegungs- und Subsumtionsrisi ko, da die finanzbe-
hördliche Rechtsanwendung der Disposition grds. nach folgt!

Stimmen Stpfl. und FB bei der Auslegung und/oder Subsumtion nicht über ein, steht dem
Stpfl. Gegen den Steuer-VA, mit dem die FB ihre Auffassung umsetzt, zwar der Rechtsweg
offen; das Interesse des Stpfl. Ist jedoch auf Vermeidung von Streit bedingter Unsicherheit
gerichtet!
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Verbindliche Auskunft (§ 89 Abs. 2 AO)

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

� Rechtsnatur:

� Verwaltungsakt

� Rechtswirkung:

� Rechtsgrund für den nachfolgenden Steuer-
verwaltungsakt, d.h. die Regelung der ver-
bindlichen Auskunft schafft eine formelle
Rechtslage, die im Steuerveranlagungsver-
fahren der materiellen Rechtslage vorgeht

� Beachte: Dies aber nur zugunsten des
Steuerpflichtigen, d.h. Selbstbindung der FB
oder Fremdbindung des Steuerpflichtigen

� Bindungswirkung:

� Änderung/Aufhebung nach Maßgabe der
§§ 130 f. AO bzw. § 2 StAuskVO

Verbindliche 
Auskunft

Steuerfest-
setzung

Rechtsgrundfunktion, wenn der 
Stpfl. Von der verbindlichen 
Auskunft Gebrauch macht
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Beispielsfall:

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Anfang 2006 beantragte A beim zuständigen Finanzamt eine verbindliche Auskunft zu einer
Umwandlungsmaßnahme. Gegenstand des Auskunftsbegehrens war eine Rechtsfrage, die in der
Literatur umstritten war und durch die Rechtsprechung noch keine Klärung erfahren hatte. Die
verbindliche Auskunft wurde antragsgemäß erteilt. A führte noch Mitte 2007 den Umwandlungsvorgang
in Übereinstimmung mit dem im Rahmen des Antrages auf Erteilung der verbindlichen Auskunft
dargelegten Sachverhalt durch.

Entsprechend der erteilten Auskunft behandelte A den Vorgang in seiner Steuererklärung für 2007 als
steuerneutral, d.h. die stillen Reserven wurden nicht aufgedeckt. Wäre das Finanzamt der
Rechtsauffassung des A in der verbindlichen Auskunft nicht gefolgt, wären die stillen Reserven
hingegen aufzudecken gewesen. In diesem Fall hätte A die Umwandlungsmaßnahme nicht
durchgeführt. Im Rahmen der Mitte 2008 erfolgten Steuerveranlagung des A legte das Finanzamt die in
der verbindlichen Auskunft formulierte Rechtsauffassung zugrunde und erließ erklärungsgemäß am
10.6.2009 den unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stehenden Einkommensteuerbescheid für 2007.

Ende 2009 gelangte der Bundesfinanzhof in einem Rechtsstreit bezüglich eines anderen
Steuerpflichtigen hinsichtlich der gleichen Rechtsfrage, die auch Gegenstand der verbindlichen
Auskunft des A war, zu dem Auslegungsergebnis, dass die stillen Reserven aufgedeckt werden
müssen. Das Finanzamt nimmt dies zum Anlass, auch seine Rechtsauffassung „anzupassen“. Es
erlässt am 28.2.2010 einen Änderungsbescheid, in welchem die stillen Reserven nunmehr der
Besteuerung unterworfen werden und verbindet dies mit einem Anschreiben, in dem es A mitteilt, dass
man sich aufgrund der besseren Rechtserkenntnis nicht mehr an die verbindliche Auskunft gebunden
fühle.
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Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

� Lösung (1):

Rechtmäßigkeit des Änderungsbescheides?

1. Ermächtigungsgrundlage

� § 164 Abs. 2 AO

2. Formelle Rechtmäßigkeit

3. Materielle Rechtmäßigkeit

a) Keine Festsetzungsverjährung (+)

b) Rechtswidrigkeit des ursprünglichen Steuerbescheides?

Frage: Ist das materielle Recht (in seiner Auslegung durch den BFH)
oder eine vorrangige formelle Rechtslage maßgeblich?

verbindliche Auskunft = Schaffung einer formellen Rechtslage, wonach
der Vorgang als steuerneutral zu behandeln ist?

aa) verbindliche Auskunft hat Rechtsgrund geschaffen!

bb) dieser Rechtsgrund bleibt solange wirksam, bis er aufgehoben wird

� inzident Prüfung, ob die verbindliche Auskunft und damit ihre
Rechtswirkungen wieder beseitigt worden sind!
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� Lösung (2):

bb) dieser Rechtsgrund bleibt solange wirksam, bis er aufgehoben wird

� inzident Prüfung, ob die verbindliche Auskunft und damit ihre
Rechtswirkungen wieder beseitigt worden sind!

Prüfung der Rechtmäßigkeit des Aufhebungs-VA in Ansehung der
verbindlichen Auskunft

(1) Aufhebungsentscheidung?

Konkludent („man fühle sich nicht mehr gebunden“)

(2) Ermächtigungsgrundlage

§ 2 StAuskVO oder § 130 Abs. 2 AO?

(3) formelle Rechtmäßigkeit

(4) materielle Rechtmäßigkeit

(a) § 130 Abs. 2 AO

(aa) Rechtswidrigkeit der verbindlichen Auskunft (+)

(bb) Verwirklichung eines Tatbestandes gem. Abs. 2 (-)
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� Lösung (3):

(4) materielle Rechtmäßigkeit

(a) § 130 Abs. 2 AO (-)

(b) § 2 Abs. 3 StAuskVO

(aa) Tatbestand

= Rechtswidrigkeit der verbindlichen Auskunft (+)

(bb) Rechtsfolge / Ermessen

= Wirkung nur ex tunc möglich; da der Sachverhalt in der
Vergangenheit schon verwirklicht wurde, scheidet § 2 Abs. 3
StAuskV daher aus

� Verbindliche Auskunft durfte nicht aufgeboben werden

� Die Anfechtung der Aufhebung der verbindlichen Auskunft unterstellt, bleibt
die verbindliche Auskunft wirksam und schafft eine formelle Rechtslage

� Gemessen an dieser formellen Rechtslage ist der Ursprungs-Steuerbescheid
rechtmäßig und somit der Änderungsbescheid rechtswidrig.

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012
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Verbindliche Auskunft (§ 89 Abs. 2 AO)

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

� Rechtsschutz:

� gegen den das nachfolgende Steuerfestsetzungsverfahren abschließenden
Steuerverwaltungsakt ist uneingeschränkt möglich (Anfechtungssituation!), da die
verbindliche Auskunft keine Bindungswirkung zu Lasten des Steuerpflichtigen
entfaltet; sie präjudiziert also nicht!

� gegen die Versagung einer verbindlichen Auskunft bzw. gegen eine „negative“, d.h.
nicht dem Begehren des Steuerpflichtigen entsprechenden Auskunft
(Verpflichtungssituation!, da Klage auf die Verpflichtung der FB zum Erlass der
verbindlichen Auskunft mit dem begehrten Inhalt gerichtet ist)

sehr streitig; die entscheidenden Frage sind,

1. ob § 89 Abs. 2 AO ein subjektives Recht auf Erteilung einer verbindlichen
Auskunft gibt und

2. ob und inwieweit der Inhalt der verbindlichen Auskunft einer gerichtlichen
Kontrolle unterliegt, mithin ob es eine administrative Letztentscheidungsbefugnis
der Finanzbehörde gibt (dafür FG München v. 8.2.2011, 13 K 2769/10; dagegen
Krumm, DStR 2011, 2429 ff., dort auch Nachw. zum Streitstand)
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Steueraufsicht
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Verfolgung von 
Steuerstraftaten/ 

-ordnungswidrigkeiten
(§ 208 I Nr.1 AO)

Ermittlung des 
steuerrelevanten 

Sachverhalts:

- im Zusammenhang mit 
Steuerverfehlungen

(§ 208 I Nr.2 AO)

- bei unbekannten 
Steuerfällen

(§ 208 I Nr.3 AO)

Steuerfahndung
(T/L, § 21 Rz. 253-257)

Doppelfunktion
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Beispielsfall:
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H ist selbständiger Handelsvertreter und führt von dem Telefonanschluss in seiner
Privatwohnung gelegentlich Verkaufsgespräche. In seiner ESt-Erklärung 01 setzt
er 50% der Telefonkosten als Betriebsausgaben an. Nach Rücksprache mit H
setzt das Finanzamt die ESt nach den erklärten Besteuerungsgrundlagen
endgültig fest. In der ESt-Erklärung 02 setzt H wiederum 50% der Telefonkosten
als Betriebsausgaben mit dem Vermerk an: "wie Vorjahr". Der Sachbearbeiter hält
nunmehr den Prozentsatz für zu hoch und schätzt ihn auf max. 30%.
Dementsprechend setzt er die ESt fest. H legt fristgerecht Einspruch ein und
verlangt einen Ansatz von 50% mit dem Argument, das Finanzamt sei durch die
frühere Verfahrensweise, auf die er vertraut habe, gebunden.

Literaturhinweis
BFH BStBl. II 1983, 280; 1986, 520, 523; 1988, 886, 889; BFH/NV 2006, 1058 f.

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012
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Beispielsfall:

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Nach einer Außenprüfung einigen sich im Rahmen der Schlussbesprechung der
Steuerpflichtige und der Außenprüfer dahingehend, dass ein an die 18jährige
Tochter verschenkter Firmen-PKW (VW-Golf, 2 Jahre alt, 60.000 km) als
Privatentnahme mit 6.000 € bewertet wird. Der für die Festsetzung der ESt
zuständige Sachgebietsleiter Schlaumeier fragt, ob er an die Vereinbarung
gebunden ist?

Literaturhinweis
BFH BStBl. II 1985, 354 ff.; 1991, 45 ff.; 673 ff.; 1996, 625; BFH/NV 2006, 2139 ff.;
Seer, BB 1999, 78 ff.; umfassend ders., Verständigungen in Steuerverfahren,
Köln 1996, 325 ff., 461 ff.
.
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Wirtschaftliche Betrachtungsweise im Steuerrecht

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

= eine sich am wirtschaftlichen Normzweck orientierende teleologische
Interpretation des Steuergesetzes

positiv-rechtliche Konkretisierungen:

� § 39 AO � Zurechnung von Wirtschaftsgütern

� § 40 AO � Grundsätzliche Irrelevanz gesetz- und sittenwidrigen Handelns

� § 41 AO � Relevanz unwirksamer Rechtsgeschäfte

� § 42 AO � Gestaltungsmissbrauch

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012
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Wirtschaftliche Betrachtungsweise im Steuerrecht
Zurechnung von Wirtschaftsgütern (§ 39 AO)

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

… von Wirtschaftsgütern  (= § 39 II AO)
Grundsatz: Zurechnung zum rechtlichen
Eigentümer (§ 39 I AO)

Ausnahme: Übt ein anderer als der
Eigentümer die tatsächliche Herrschaft
über ein Wirtschaftsgut in der Weise aus,
dass er den Eigentümer im Regelfall für die
gewöhnliche Nutzungsdauer von der
Einwirkung auf das Wirtschaftsgut aus-
schließen kann, so ist ihm das Wirt-
schaftsgut zuzurechnen (§ 39 II AO)

… von Einkunftsquellen

= keine (!) Frage des § 39 II AO 
- Gewinneinkünfte sind demjenigen 

zuzurechnen, der als (Mit-) Unternehmer 
anzusehen ist (Typusbegriff!)

- Vermögenseinkünfte (§§ 20 f. EStG) 
sind demjenigen zuzurechnen, der die 
Dispositionsmacht über die Kapitalüber-
lassung inne hat

- Einkünfte gem. § 19 EStG sind dem 
Arbeitnehmer zuzurechnen

Zurechnung …



38

Wirtschaftliche Betrachtungsweise im Steuerrecht
Gesetz- und sittenwidriges Handeln (§ 40 AO)

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Grundgedanke

� durch die Anknüpfung an das wirtschaftliche "Ist" auch in Fällen gesetz- oder
sittenwidriger Handlungsweise soll erreicht werden, dass illegales Verhalten nicht
ggü. legalem Verhalten steuerlich begünstigt wird.

Ausnahme im Umsatzsteuerrecht aufgrund europarechtlicher Vorgaben:

Nach Auffassung des EuGH folgt einem wettbewerbsorientiertem Verständnis des
Umsatzsteuerrechts, dass es an einer Leistung fehlt, wo es keinen legalen
Wettbewerb zwischen Produkten geben kann (im Entscheidungsfall =
Drogenhandel, m.E. wenig überzeugend).

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012
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Wirtschaftliche Betrachtungsweise im Steuerrecht
Unwirksame Rechtsgeschäfte (§ 41 AO)

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

• § 41 I 1 AO will den durch das unwirksame Rechtsgeschäft geschaffenen
wirtschaftlichen Vorgang/Zustand erfassen.

• Da Scheingeschäfte keinen wirtschaftlichen Effekt auslösen, bleiben sie
steuerrechtlich unerheblich (§ 41 II AO).

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012
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Der Stpfl. kann sein wirtschaftliches Verhalten im Rahmen der Rechtsordnung frei
wählen und gestalten. Das Steuerrecht schränkt die wirtschaftliche Freiheit nicht
ein, sondern respektiert sie und knüpft an sie an. Die bloße Steuervermeidung
bleibt daher folgenlos.

Ausnahme
durch den Missbrauch qualifizierte Steuervermeidung: missbräuchliche
Tatbestandsvermeidung (Steuertatbestände) oder Tatbestandserschleichung
(Steuerbefreiungen, -entlastungen) � § 42 AO!

� Innentheorie: bereits die Auslegung der materiellen Steuernorm oder
gegebenenfalls eine Rechtsfortbildung verhindern deren Umgehung (§ 42 AO hat
somit allenfalls Hinweisfunktion)

� Außentheorie: § 42 AO ist eine Norm mit Tatbestand und Rechtsfolge, die einen
eigenen Geltungsanspruch hat.

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012

Wirtschaftliche Betrachtungsweise im Steuerrecht
Steuerumgehung (§ 42 AO)
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Konkurrenz zu „speziellen Missbrauchsvermeidungsnormen“

Ist der Tatbestand einer Regelung in einem Einzelsteuergesetz erfüllt, die der
Verhinderung von Steuerumgehungen dient, bestimmen sich die Rechtsfolgen nach
dieser Vorschrift. Anderenfalls tritt die Rechtsfolge des § 42 AO ein, wenn ein
Missbrauch vorliegt.

� Nach der Vorstellung des Gesetzgebers schließt allein das Vorliegen einer
einzelgesetzlichen Regelung, die der Verhinderung von Steuerumgehungen dient, die
Anwendbarkeit des § 42 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. Abs. 2 AO, d.h. keine „Abschirmwirkung“
durch die speziellere Missbrauchsvermeidungsnorm

� Methodisch ist diese Vorstellung jedoch zum Scheitern verurteilt:

Im Spezialitätsverhältnis wird die allgemeinere Norm von der spezielleren verdrängt
(lex specialis derogat legi generali). Die Reichweite der Verdrängungswirkung hängt
dabei vom Sinn und Zweck der Spezialnorm ab und kann nicht abstrakt von § 42 AO
normiert werden.

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012

Wirtschaftliche Betrachtungsweise im Steuerrecht
Steuerumgehung (§ 42 AO)
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Tatbestandsvoraussetzungen
§ 42 II AO: „1Ein Missbrauch liegt vor, wenn eine unangemessene rechtliche Gestaltung
gewählt wird, die beim Steuerpflichtigen oder einem Dritten im Vergleich zu einer
angemessenen Gestaltung zu einem gesetzlich nicht vorgesehenen Steuervorteil führt.
2Dies gilt nicht, wenn der Steuerpflichtige für die gewählte Gestaltung außersteuerliche
Gründe nachweist, die nach dem Gesamtbild der Verhältnisse beachtlich sind.“

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012

1. Gestaltungsmöglichkeit des Rechts

= Rechtsgeschäfte, geschäftsähnliche Handlungen, Rechtshandlungen
(Realakte)

2. Umgehung eines Steuergesetzes

= Stpfl. nutzt die Diskrepanz zwischen Wortlaut und Zweck einer Norm zu seinen Gunsten
aus

= Der wirtschaftliche Sachverhalt, der in seiner üblichen rechtlichen Form die Besteuerung
auslöst, bleibt unverändert. Es wird nur die rechtliche Form so verändert, dass die
steuerliche Anknüpfung nicht mehr gelingt.

Wirtschaftliche Betrachtungsweise im Steuerrecht
Steuerumgehung (§ 42 AO)
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Wirtschaftliche Betrachtungsweise im Steuerrecht
Steuerumgehung (§ 42 AO)

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Tatbestandsvoraussetzungen

Allgemeines Steuerrecht | Wintersemester 2011/2012

3. Missbräuchliche Umgehung eines Steuergesetzes

= Die rechtliche Gestaltung ist unangemessen, d.h. verständige Parteien wären in 
Anbetracht des wirtschaftlichen Sachverhalts nicht so verfahren. Indiz: wirtschaftliche oder 
sonst beachtliche Gründe für die der Steuerminderung dienende Gestaltung fehlen.

4. Umgehungsabsicht

= Die wirtschaftlich sinnlose Gestaltungsmöglichkeit des Rechts wird eingesetzt, um den 
steuerlichen Belastungstatbestand zu umgehen. 
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Beispielsfall:
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Eltern E kaufen in der Universitätsstadt T eine Eigentumswohnung und vermieten
sie an ihren Sohn S, der in T studiert. Die Miete zahlt S aus dem von E erhaltenen
monatlichen Unterhalt. Können die E einen Verlust aus der Vermietung der ETW
bei ihrer ESt-Erklärung geltend machen?

Abwandlung: S empfängt keine laufenden Unterhaltszahlungen mehr, weil er von
den Eltern Kapitalvermögen geschenkt erhalten hat. Von den daraus fließenden
Zinsen kann er seinen Unterhalt einschließlich der Miete bestreiten.

Literaturhinweis
BFH BStBl. II 2000, 223; Pezzer, StuW 94, 31 ff.; ders., StbJb. 2000/2001, 61.
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Beispielsfall:
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Jung-Rechtsanwalt R hat Mitte 06 eine Praxis gegründet. Da er für 07 einen
gegenüber 06 erheblich gestiegenen Gewinn erwartete, ließ er sich von einem
zahlungskräftigen Mandanten am 30.12.06 einen Vorschuss i.H.v. 10.000 € für
noch in 07 zu erbringende Leistungen auszahlen.

Sind die 10.000 € als Praxiseinnahmen in 06 oder 07 zu erfassen?
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Beispielsfall:

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Schwiegervater möchte seiner Lieblings-Schwiegertochter 200.000 € schenken.
Um der Schenkungsteuer zu entgehen, schenkt er die 200.000 € seinem Sohn S
unter der Auflage, den Betrag seiner Ehefrau weiterzuschenken.

Gestaltungsmissbrauch?
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